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Kurzinformationen 

Allgemeines
Die Vinzenzgemeinschaften sind weltliche Vereine, die sich in einer Pfarre der Not der 
Mitmenschen annehmen, unabhängig ihrer Rasse, Nationalität oder Religion. Sie ergänzen das Angebot der bestehenden Einrichtungen und arbeiten mit diesen zusammen. Die Mitglieder vertreten ein christlich soziales Weltbild. Verschwiegenheit ist oberstes Gebot.

Schwerpunkte der Arbeit
· Rasche unbürokratische Finanzhilfen
· Einzelhilfe wie z.B. Begleitung zu Ämtern, Arzt etc. 
· Weiterleitung an Facheinrichtungen, wenn wir selbst nicht helfen können.
Neben diesen „Basisdiensten“ entscheiden wir selbst, wo wir tätig werden.

Arten der Mitgliedschaft
 Tätige Mitgliedersind Träger der Arbeit. Sie haben in den regelmäßigen Sitzungen
    („Vinzenzkonferenzen“) Sitz und Stimme. 
 Fördernde Mitglieder sind bereit, die Arbeit der Vinzenzgemeinschaft
    durch einen Beitrag (Arbeitsleistung, Geld) zu unterstützen.
 Zu Ehrenmitglieder können Personen berufen werden, die sich besondere Verdienste
    um die Gemeinschaft erworben haben.

Wie wird geholfen?
Über die Anlaufstelle der Vinzenzgemeinschaft werden die Ansuchen um Hilfe weitergeleitet. Ein Mitglied der Vinzenzgemeinschaft klärt die Situation (wenn notwendig durch Hausbesuch) ab und leitet die notwendigen Maßnahmen ein. In den regelmäßigen Sitzungen („Vinzenz-konferenz") werden die Betreuungsfälle besprochen und Aufgaben an die Mitglieder verteilt. 

Finanzierung
Sie erfolgt durch Spenden und Dachverband („Zentralrat“). Die Erfahrung zeigt, dass die Mittelaufbringung über eine Vinzenzgemeinschaft deutlich erleichtert wird und insbesondere in ländlichen Regionen überhaupt kein Problem ist. Da sämtliche Arbeit ehrenamtlich gemacht wird, kommen die Spenden ohne Abzug den Hilfebedürftigen im Ort zu. 
Der Sachaufwand wird über Zentralrat (Starthilfe von € 3.000,--) oder Sponsoren finanziert.

Gedanken zur Gründung einer Vinzenzgemeinschaft
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Hilfe dann wirkungsvoll ist, wenn sie organisiert und auf Dauer eingerichtet ist. Beide Voraussetzungen erfüllen die Vinzenzgemeinschaften.
Das bringt zahlreiche Vorteile wie Hilfe durch Interventionen aufgrund unseres Netzwerkes, Personalrekrutierung, Mittelaufbringung, Unterstützung durch Dachverband,
Kleinschuldnerberatung
Unsere Mitglieder sind im Rahmen ihrer Tätigkeit abgesichert:
 Unfall- und Invalidität				bis € 100.000,--
 Rechtsschutz 					bis € 100.000,-- 
 Veranstaltungshaftpflicht				bis € 1.500.000,--
    (für Schäden an Personen und Sachen bei Veranstaltungen z.B. bei Seniorennachmittagen).
 Personenbezogene Haftpflicht			bis € 2.000.000,--
    (für Schäden an Personen und Sachen z.B. bei Besuchsdiensten).
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Gründung und weitere Vorgangsweise

Allgemeines 
3 – 5 Personen (Gründungsmitglieder) sind zur Gründung ausreichend.
In der Gründungsversammlung werden die Statuten beschlossen, die Vorstandsmitglieder (Obmann/Obfrau, SchriftführerIn und KassierIn) und der „Geistliche Beirat“ gewählt. 
Anmerkung: Der Geistliche Beirat ist für die Pflege der Spiritualität in den Gemeinschaften zuständig und fungiert als „Brücke“ zur Pfarre. Er ist zwar kein Vorstandsmitglied, hat jedoch eine (starke) beratende Stimme. 
Ob die Presse eingeladen wird, bestimmen die Gründungsmitglieder.
Die zur Gründung notwendigen Unterlagen (Statuten, Gründungseinladung) werden vom Zentralrat zur Verfügung gestellt.

Vorbereitungsarbeiten zur Gründung:
1. Erarbeitung eines Wahlvorschlages
2. Festlegung des Gründungstermines durch Gründungsmitglieder
3. Verteilung der Einladung zur Gründung (Muster). 
Wer eingeladen wird, bestimmen die Gründungsmitglieder
4. Einladung der Presse (soweit vorgesehen)
5. Gründungsversammlung
Mit der Wahl der Funktionäre ist die Vinzenzgemeinschaft gegründet.

Durch die Gründung einer Vinzenzgemeinschaft gibt es jetzt in der Pfarre eine Gruppe die organisiert und rasch Hilfe leisten kann. Hier bietet sich der Vergleich mit der „Feuerwehr“ an
Bei Bedarf kann diese rasch helfen. Voraussetzung dafür ist aber, dass eine solche besteht.

Vorgangsweise nach der Gründung 
1. Gründung wird der Vereinsbehörde angezeigt.
2. Einrichtung eines eigenen Kontos
3. Anweisung der Starthilfe von € 3.000,-- durch Zentralrat
4. Im Zuge der ersten Vinzenzkonferenz wird ein Falter mit näheren Informationen (Arbeitsweise der VG, Kontaktadresse, Bankverbindung etc) erarbeitet
5. Information an die Bevölkerung und Systempartner (Falterversand, Medien, Gemeindezeitung, Pfarrbrief etc) samt Aufruf zur Mitarbeit 
6. Im Zuge der zweiten Vinzenzkonferenz werden die Reaktionen aus der Bevölkerung ausgewertet und die weitere Vorgangsweise besprochen.

Es ist zu erwarten, dass sich MitarbeiterInnen melden. Diese werden in einer Liste erfasst und bei Bedarf eingesetzt. 1 x im Jahr findet mit ihnen ein Treffen statt und sie werden zu den
(kostenlosen) Fortbildungen des Zentralrates sowie zur Wallfahrt eingeladen.

Noch zwei wichtige Arbeitsgrundsätze:
 Wir dürfen uns als ehrenamtliche Laienorganisation nicht überfordern!
 Wir beginnen im Kleinen und wachsen, wenn wir wachsen wollen!
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